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„Vom 22. bis 24.10.2024 fand in Gotha die 167. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ 
statt. Auf der Grundlage aktueller gesamtwirtschaftlicher Daten sowie des derzeit geltenden 
Steuerrechts wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2024 bis 2029 geschätzt (Anlage 1).  
 
Nach der aktuellen Schätzung liegen die Steuereinnahmen von 2024 bis einschließlich 2028 im 
Vergleich zu den Annahmen aus dem Frühjahr in der Summe um -5,81 Mrd. € niedriger (Anlage 
2). Die Kommunen sind mit -2,7 Mrd. € über die Jahre 2024 - 2028 betroffen. Die Differenz zum 
Ergebnis der Frühjahrssteuerschätzung resultiert überwiegend aus Schätzabweichungen. Diese 
ergeben sich aus einer verschlechterten Einschätzung zur Konjunktur. Die wirtschaftliche Erho-
lung hat sich gegenüber den damaligen Erwartungen verzögert. Die finanziellen Auswirkungen 
der gegenüber der Schätzung vom Frühjahr neu einbezogenen Steuerrechtsänderungen, die 
wie üblich nur die bereits beschlossenen Gesetze enthalten, wirken sich ebenfalls einnahmen-
mindernd aus. 
 
Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2024 der 
Bundesregierung zugrunde. Darin wird für dieses Jahr angesichts der im bisherigen Jahresver-
lauf schwachen wirtschaftlichen Entwicklung und eingetrübter Frühindikatoren mit einem Rück-
gang des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,2 % gerechnet. Im nächsten und übernächs-
ten Jahr werden dann wieder positive BIP-Wachstumsraten erwartet, 1,1 % im Jahr 2025 und 
1,6 % im Jahr 2026. Vor allem der private Konsum dürfte angesichts der steigenden Realein-
kommen und der robusten gesamtwirtschaftlichen Beschäftigungssituation die wirtschaftliche 
Dynamik stützen. Im weiteren Verlauf werden auch wieder stärkere außenwirtschaftliche Auf-
triebskräfte erwartet, wovon vor allem Exporte und Ausrüstungsinvestitionen profitieren sollten. 
Die Wachstumsinitiative ist in den gesamtwirtschaftlichen Annahmen bereits berücksichtigt. 
Durch sie werden in den kommenden Jahren positive gesamtwirtschaftliche Impulse erwartet, 
die sich dann auch im geschätzten Steueraufkommen zeigen. Da die Steuerschätzung, die auf 
der Projektion der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung aufbaut, immer nur das geltende Steuer-
recht berücksichtigt, führt dies dazu, dass die Wachstumsinitiative in den Grundlagen der Steu-



 

 
 
 

erschätzung einerseits wachstumssteigernd enthalten ist, andererseits in der Steuerschätzung 
selbst aber nicht einnahmemindernd berücksichtigt wird.  
 
Mit Blick auf die für die Steuereinnahmen relevanten gesamtwirtschaftlichen Bemessungsgrund-
lagen ergeben sich gegenüber der letzten Steuerschätzung vom Mai unterschiedliche Impulse: 
Für die Bruttolöhne und -gehälter, die vor allem für die Lohnsteuer relevant sind, werden sehr 
ähnliche Zuwachsraten projiziert wie noch im Frühjahr. Allerdings ergeben sich aus Zahlungen 
an steuerfreien Inflationsausgleichsprämien Unsicherheiten für die Schätzung des Lohnsteuer-
aufkommens. Denn mangels statistischer Erfassung liegen keine gesicherten Informationen 
über den Gesamtbetrag der Inflationsausgleichsprämien und deren Verteilung auf die Auszah-
lungsjahre vor. 
 
Die Entwicklung der Unternehmens- und Vermögenseinkommen dürfte vor allem in diesem Jahr 
schwächer ausfallen als im Frühjahr projiziert. Daraus ergibt sich – isoliert betrachtet – ein ab-
wärts gerichteter Impuls für die Entwicklung der gewinnabhängigen Steuern. Auch bei den Steu-
ern vom Umsatz fällt der kurzfristige Impuls gegenüber der letzten Schätzung mit Blick auf die 
Entwicklung des privaten Konsums oder der Wohnungsbauinvestitionen eher negativ aus. Da-
neben sind für diese Steuerart auch Veränderungen in der Konsumstruktur relevant, da ver-
schiedene Komponenten des Konsums teils unterschiedlich besteuert werden. 
 
Die prognostizierte Entwicklung der Gewerbesteuer basiert für das Jahr 2024 maßgeblich auf 
den Ergebnissen der Gewerbesteuerumfrage des Deutschen Städtetages und den Kassener-
gebnissen des ersten Halbjahres für die Gesamtheit der Gemeinden. Im Ergebnis ist festzuhal-
ten: Das Gewerbesteueraufkommen wird im Jahr 2024 bundesweit bestenfalls stagnieren, in 
vielen Städten ist mit einem leichten Rückgang zu rechnen. 
 
Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geht die Steuerschätzung von einem weiterhin 
starken Anstieg von 6,5 % im Jahr 2024 aus. Für den starken Anstieg ist neben der inflationsbe-
dingt gestiegenen Bruttolohn- und Gehaltssumme zusätzlich die sprunghaft gestiegene Abgel-
tungssteuer auf Zins- und Veräußerungsgewinne verantwortlich. In den Folgejahren folgt der 
Verlauf des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer dem über die Entwicklung der Lohn- und 
Gehaltssumme vorbestimmten Verlauf der Lohnsteuer. Besondere Stützeffekte durch die Ent-
wicklung der veranlagten ESt sind nicht mehr zu erwarten. Insgesamt ist eine leichte Absenkung 
gegenüber der Mai- Prognose festzuhalten. 
 
Die Steuerschätzung geht vom geltenden Steuerrecht aus (Änderungen siehe Anlage 2, Fußno-
te 1). Das Steuerfortentwicklungsgesetz ist daher noch nicht in der Schätzung berücksichtigt. 
Die Größenordnung der drohenden Einnahmeverluste beläuft sich auf bis zu 7 Mrd. Euro im 
Jahr 2028 (siehe nachfolgendes Tableau aus dem Regierungsentwurf). 
 

  
 
Eine vorwegnehmende Berücksichtigung würde dazu führen, dass die Wachstumsrate der Ge-
werbesteuer im Jahr 2025 um 0,2 Prozentpunkte, im Jahr 2026 um 1,6 Prozentpunkte, im Jahr 
2027 um 2,5 Prozentpunkte und im Jahr 2028 um 1,5 Prozentpunkte nach unten korrigiert wird. 
beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wäre eine Korrektur der Wachstumsrate in den 
Jahren 2025 und 2026 um jeweils 1,8 Prozentpunkte, im Jahr 2027 um 0,6 Prozentpunkte und 
im Jahr 2028 um 0,3 Prozentpunkte angezeigt. 
 



 

 
 
 

Als Anlagen erhalten Sie die Tabellen zu den Prognosen (Anlage 1) und Schätzabweichungen 
(Anlage 2) sowie eine Detailauflistung der angenommenen Entwicklung der einzelnen  
Steuerarten mit ihren Auswirkungen auf Bund, Länder und Kommunen (Anlage 3).“ 


